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Texte du Praesidium Amendement proposé

(5) Als Beitrag zur Verwirklichung der Ziele

dieses Artikels

a) werden durch Europäische Gesetze oder

Rahmengesetze unter Ausschluss jegli-

cher Harmonisierung der Rechts- und

Verwaltungsvorschriften der Mitglied-

staaten Fördermaßnahmen festgelegt.

Diese Gesetze oder Rahmengesetze

werden nach Anhörung des Ausschus-

ses der Regionen erlassen;

b) gibt der Rat auf Vorschlag der Kommis-

sion Empfehlungen ab.

(5) Als Beitrag zur Verwirklichung der Ziele

dieses Artikels

a) werden durch Europäische Gesetze oder

Rahmengesetze unter Ausschluss jegli-

cher Harmonisierung der Rechts- und

Verwaltungsvorschriften der Mitglied-

staaten Fördermaßnahmen festgelegt.

Diese Gesetze oder Rahmengesetze

werden nach Anhörung des Ausschus-

ses der Regionen erlassen; der Rat be-

schließt einstimmig;

b) gibt der Rat auf Vorschlag der Kommis-

sion einstimmig Empfehlungen ab.

Begründung:

Der Bereich der Kultur ist ein essentieller Bestandteil der nationalen Identität der Mitgliedstaaten

beziehungsweise ihrer Regionen. Mit Recht spricht ex-Artikel 151 im Plural von den „Kulturen der

Mitgliedstaaten“. Die Aktion der Union beschränkt sich auf unterstützende Maßnahmen (Art. I-16).

Die Beschlussfassung im sensiblen Kulturbereich muss auch künftig einstimmig erfolgen.

Hinweis:

In diesem Zusammenhang ist es auch von großer Wichtigkeit, dass das Protokoll über den öffent-

lich-rechtlichen Rundfunk in den Mitgliedstaaten unverändert beibehalten wird.


